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Einführung

I. Die Wiederaufnahme zwischen materieller Gerechtigkeit  
und Rechtssicherheit

Das Wiederaufnahmeverfahren dient – unabhängig von der Richtung der An-
tragstellung – dazu, auch noch nach rechtkräftig abgeschlossenem Verfahren ein 
zumindest Mehr an materieller Gerechtigkeit zu schaffen, indem in Ausnahmefäl-
len die materielle Rechtskraft durchbrochen wird.1 So leuchtet die Existenz eines 
solchen Verfahrenstyps schnell ein, wenn man die materielle Gerechtigkeit als 
Kernziel eines jeden Strafverfahrens voraussetzt. Diese soll dadurch verwirklicht 
werden, dass auf Grundlage des im Prozess ermittelten Sachverhalts die Schuld 
oder Unschuld des Angeklagten2 festgestellt wird und dieser gegebenenfalls einer 
entsprechenden schuldangemessenen Strafe zugeführt wird.3 In diesem Konstrukt 
aus Schuldprinzip, Wahrheitsfindung und prozessualer Erkenntnis bezeichnet 
Gärditz die Fehlbarkeit menschlicher Erkenntnis als blinden Fleck.4 Gerade diese 
Begrenzung der Erkenntnismöglichkeiten und menschliche Fehlbarkeit – insbe-
sondere hinsichtlich der zeitlichen Begrenzung im Zuge des Abschlusses eines 
Strafverfahrens – führt dazu, dass sich ein Sachverhalt auch nachträglich anders 
darstellen kann. Mit dem Bedürfnis der weiteren Sachverhaltsaufklärung kollidiert 
allerdings das Prinzip der Rechtssicherheit in Gestalt des ne bis in idem-Grund-
satzes nach Art. 103 Abs. 3 GG. 

Diese sich gegenüberstehenden Prinzipien  – materielle Gerechtigkeit und 
Rechtssicherheit – finden sich beide im in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechts-
staatsprinzip wieder.5 Zur Austarierung des Konflikts hat der Gesetzgeber das 
Wiederaufnahmeverfahren geschaffen, indem der materiellen Gerechtigkeit nur 
unter bestimmten Anforderungen der Vorrang vor der Rechtssicherheit zu gewäh-

	 1	Engländer / Zimmermann, in: MüKo / StPO, Vor §§ 359 ff. Rn. 1; Singelnstein, in: BeckOK / ​
StPO, § 359 Rn. 1.
	 2	Soweit lediglich von dem „Angeklagten“ gesprochen wird, sind auch weibliche Angeklagte 
gemeint. Alle folgenden maskulinen Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich in 
gleicher Weise auf Frauen und Männer.
	 3	Fischer, in: KK / ​StPO, Einleitung Rn. 3; ähnlich auch Neumann, ZStW 101 (1989), 52 (53); 
Geipel, in: Miebach / ​Hohmann, Wiederaufnahme Handbuch, A. Rn. 18 ff.; Ruhs, ZRP 2021, 88; 
ähnlich auch Schweiger, ZfIStw 2022, 397; Kudlich, in: Hilgendorf / ​Kudlich / ​Valerius, Hand-
buch Strafrecht, Band 7, § 1 Rn. 7.
	 4	Gärditz, Jura 2023, 277 (278).
	 5	Wasserburg, ZStW 94 (1982), 914 (916); Engländer / ​Zimmermann, in: MüKo / ​StPO, 
Vor §§ 359 ff. Rn. 1; BVerfG, Beschl. v. 14. 09. 2006 – 2 BvR 123/06, 2 BvR 429/06, 2 BvR 
430/06, NJW 2007, 207 Rn. 17.
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ren ist. Auch als blinder Fleck wird im Kontext des Wiederaufnahmerechts die 
Fehlurteilsforschung angesehen.6 Diese wird in Deutschland besonders im Ver-
gleich zu anderen Rechtsordnungen als defizitär eingeordnet.7 Erst in den letzten 
Jahren nahm das Interesse hieran wieder zu und Forschende widmeten sich dem 
Themenkomplex mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Herangehensweisen,8 
wobei sich insbesondere bei der Methodik der Aktenanalyse Hürden hinsichtlich 
des Ausfindigmachens von einschlägigen Akten zeigten.9 

II. Die Bedeutung neuer Tatsachen oder Beweismittel 

Eine Themeneingrenzung des Wiederaufnahmeverfahrens zugunsten des Ver-
urteilten sowie zuungunsten des Angeklagten im Rahmen dieser Arbeit erfolgt 
jeweils im Hinblick auf den konkreten Wiederaufnahmegrund, nämlich die Wie-
deraufnahme aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel. Damit soll konkret die 
Situation beleuchtet werden, in der nachträglich neue Erkenntnisse hinzugewonnen 
werden, und nicht der Nachweis eines erheblichen Fehlers im Bereich der verwer-
teten Beweise bzw. des Verfahrens, wie bei den anderen Wiederaufnahmegründen 
in den §§ 359, 362 StPO geführt werden muss. Auch in diesen Fällen werden nicht 
selten zugleich die Voraussetzungen der geeigneten neuen Tatsachen oder Beweise 
erfüllt sein, insofern ist die Wiederaufnahme propter nova zunächst weitgehender. 

Die Situation des Auftretens neuer Beweise oder Tatsachen stellt einen beson-
deren Konflikt zwischen Rechtssicherheit und materieller Gerechtigkeit dar. Denn 
neue Beweise oder Tatsachen, die nachträglich aufgefunden oder interpretiert wer-
den, stellen eine Komponente dar, die sich nach abgeschlossenem Verfahren stetig 
verändern kann ohne dabei vom Angeklagten beeinflussbar zu sein. Dagegen stel-
len eine im Verfahren verwendete falsche Urkunde, eine Falschaussage oder eine 
vom Richter begangene Amtspflichtverletzung Komponenten dar, die im ursprüng-
lichen Verfahren aufgetreten sind und bilden mit diesem Verfahren abgeschlossene 
Sachverhalte, die lediglich erst später aufgedeckt werden. Auf der anderen Seite 

	 6	Bliesener / ​Altenhain / ​Kilian u. a., MSchrKrim 2023, 147; Momsen, KriPoZ 2018, 339 
(342); Barton u. a. (Hrsg.), Vom hochgemuten, voreiligen Griff nach der Wahrheit, S. 9 ff.; Arne­
mann, NK 2023, 46 (50); Dunkel / ​Kemme, NK 2016, 138.
	 7	Bliesener / ​Altenhain / ​Kilian u. a., MSchrKrim 2023, 147 (149); Dunkel / ​Kemme, NK 2016, 
138.
	 8	Bliesener / ​Altenhain / ​Kilian u. a., MSchrKrim 2023, 147; Neumann / ​Bliesener, in: Alten
hain / ​Bliesener / ​Volbert, Fehler und Wiederaufnahme im Strafverfahren, B. S. 21 ff.; Leve / ​Ot­
zipka / ​Volbert, MSchrKrim 2022, 113; Leuschner / ​Rettenberger / ​Dessecker, Crime & Delin
quency 2020, 687; Dunkel, Fehlentscheidungen in der Justiz; Böhme, Das strafgerichtliche 
Fehlurteil; Arnemann, Defizite der Wiederaufnahme in Strafsachen.
	 9	Vgl. insbesondere Dunkel, Fehlentscheidungen in der Justiz; Bliesener / ​Altenhain / ​Kilian 
u. a., MSchrKrim 2023, 147; Neumann / ​Bliesener, in: Altenhain / ​Bliesener / ​Volbert, Fehler und 
Wiederaufnahme im Strafverfahren, B. S. 23 ff.
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besteht aber gerade in dem Bereich neuer Beweise oder Tatsachen auch eine beson-
dere Chance für den Zugewinn an Erkenntnissen im Sinne der materiellen Wahr-
heit, da eher die Chance besteht, dass sich der zugrundegelegte Sachverhalt nun in 
Gänze anders darstellt, als wenn sich nur ein einziges Beweismittel wie eine falsche 
Urkunde oder eine Falschaussage als falsch herausstellt. Denn bei § 359 Nr. 5 StPO 
und § 362 Nr. 5  StPO  a. F. kann / ​konnte es sich auch um eine Zusammenschau 
mehrerer neuer Beweismittel handeln oder um neue Erkenntnisse aufgrund eines 
neuen Beweismittels in Zusammenschau mit „alten“ Beweismitteln. Zudem fußen 
bei der Wiederaufnahme zugunsten des Verurteilten die meisten Anträge auf § 359 
Nr. 5 StPO10 und bei der Wiederaufnahme zuungunsten des Angeklagten stellt sich 
dieser Unterfall durch die Neueinfügung von § 362 Nr. 5 StPO a. F. im Jahr 2021 
und die umstrittene Erklärung als verfassungswidrig durch das BVerfG im Jahr 
202311 als besonders beleuchtenswert dar. Auch die Betrachtung beider Richtungen 
der Wiederaufnahme – zugunsten und zuungunsten – wirft interessante Fragestel-
lungen hinsichtlich der Übertragbarkeit von verfassungsrechtlichen Überlegungen 
auf und setzt die Darstellung gemeinsamer Grundsätze des Verfahrensgangs voraus.

1. Die Restriktivität hinsichtlich § 359 Nr. 5 StPO

Hinsichtlich der Wiederaufnahme eines Strafverfahrens zugunsten eines Ver-
urteilten wird vielfach der Vorwurf erhoben, Gerichte würden mit entsprechen-
den Anträgen zu restriktiv umgehen und rechtkräftige Urteile verteidigen.12 Dies 
könnte sich auf den Wiederaufnahmegrund der neuen Tatsachen oder Beweismit-
teln besonders auswirken, da hier die gesetzlichen Anforderungen auslegungs-
bedürftig sind und der potentielle Anwendungsbereich weitgehender erscheint.13 
Entsprechend wird § 359 Nr. 5 StPO auch am häufigsten geltend gemacht.14

	 10	Engländer / ​Zimmermann, in: MüKo / ​StPO, Vor §§ 359 ff. Rn. 37; Eschelbach, in: KMR-
StPO, § 359 Rn. 122; Strate, StV 1999, 228 (229); Meyer, ZStW 84 (1972), 909 (930).
	 11	BVerfG, Urt. v. 31. 10. 2023 – 2 BvR 900/22, BVerfGE 166, 359 = NJW 2023, 3698.
	 12	Schwenn, in: FS Barton, S. 187; Eschelbach / ​Geipel / ​Hettinger u. a., GA 2018, 238 (238 f.); 
Clausing, NStZ 2020, 644 (645); Bayer / ​Bung, GA 2021, 586 (587); laut den Verteidigerbefra-
gungen in Arnemann, Defizite der Wiederaufnahme in Strafsachen, S. 224 ff.; Arnemann, NK 
2023, 46 (50); laut den Verteidigerbefragungen in Leve / ​Otzipka / ​Volbert, MSchrKrim 2022, 113 
(124 f.); Alsberg, Justizirrtum und Wiederaufnahme, S. 86.
	 13	Hierzu siehe soeben.
	 14	Eisenberg, JR 2007, 360; Strate, StV 1999, 228 (229); Meyer, ZStW 84 (1972), 909 (930); 
Bericht der Expertenkommission zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des 
Strafverfahrens 2015: https://hsbiblio.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/67151/
Abschlussbericht_Reform_StPO_Kommission.pdf, S. 168 ff. (zuletzt abgerufen am: 02. 07. 2024); 
Kudlich, in: MüKo / ​StPO, Einleitung Rn. 522; Engländer / ​Zimmermann, in: MüKo / ​StPO, 
Vor §§ 359 ff. Rn. 37; Eschelbach, in: KMR-StPO, § 359 Rn. 122.

https://hsbiblio.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/67151/Abschlussbericht_Reform_StPO_Kommission.pdf
https://hsbiblio.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/67151/Abschlussbericht_Reform_StPO_Kommission.pdf

